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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1975

Norm

StGB §12 Ac

StGB §127 Abs2 Z1

Rechtssatz

Beim Gesellschaftsdiebstahl gilt das Prinzip der Zusammenrechnung des Werts aller gestohlenen Sachen, die die

Beteiligten in Zueignungsabsicht an sich genommen haben, um sich zu bereichern; die gemeinschaftliche

strafrechtliche Verantwortlichkeit reicht so weit wie der gemeinsame Tatentschluß geht. Handlungen einzelner

Beteiligter, die darüber hinaus gehen (Exzess), können allerdings nur diesen zur Last gelegt werden.
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